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Vernehmlassung über die Änderung der Covid-19-Kulturverordnung vom 14.12.2020 

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Zimmermann 

Wir bedanken uns für die Einladung zur Stellungnahme.  

Der SGB begrüsst die angestrebten Verordnungsänderungen, die sich namentlich aus der be-

schlossenen Ausweitung der Ausfallentschädigungen auf Kulturschaffende ergeben. Auch die 

weiteren vorgesehenen Zugangserleichterungen sind sinnvoll – insbesondere die Erhöhung der 

Freibeträge und des anrechenbaren Einkommens für die Nothilfe über Suisse Culture Sociale in 

Art. 12 des Verordnungsentwurfs ist positiv zu würdigen. Angesichts der erneuten Veranstal-

tungsverbote werden Kulturschaffende in den nächsten Monaten vermehrt auf diese Unterstüt-

zung angewiesen sein. Entsprechend sind erleichterte Anspruchskriterien für die betroffenen Per-

sonen von grosser Bedeutung. 

Damit das Instrument der Ausfallentschädigung weiterhin greifen kann, sollen neu nicht nur ver-

bindlich programmierte bzw. geplante Veranstaltungen entschädigt werden können. Dies ist an-

gesichts der grossen Planungsunsicherheit von grosser Bedeutung. Entsprechend würde der 

SGB eine dahingehende Klärung in den Erläuterungen zur Verordnung begrüssen, so dass auf 

in der Vergangenheit tatsächlich erfolgte Programmierungen abgestellt wird, um die entschädi-

gungswürdigen Ausfälle zu schätzen. Aus demselben Grund sollte Art. 5 Abs. 2 der Verordnung 

angepasst werden. Denn es sollte sich finanziell dennoch lohnen, Veranstaltungen zu planen. Die 

Planungsunsicherheit darf sich für die Veranstalter nicht negativ auswirken. Dies würde dem 

Schutzschirm in Deutschland und Österreich bzw. der in Grossbritannien diskutierten staatlichen 

Ausfallversicherung entsprechen und ist auch für den Kultursektor in der Schweiz wesentlich. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme.  

Freundliche Grüsse 

SCHWEIZERISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 

 

Pierre-Yves Maillard  Gabriela Medici 

Präsident  Zentralsekretärin 
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